
Stellungnahme der Universität für angewandte Kunst Wien 
 
Zur Anfrage 4993/J 1 von 3 vom 13.05.2015 (XXV.GP) 
 
1) Auf welche Höhe belaufen sich jeweils die pauschalen Vergütungen sowie die 
Sitzungsgelder für die Universitätsräte, je nach Funktion (Vorsitz, stellvertretender 
Vorsitz, Mitglied) seit Beginn der laufenden Funktionsperiode (1. März 2013)? 

 Die Aufwandsentschädigung beträgt für alle Mitglieder € 6.000,- pro Jahr. 
 
2) Auf welche Höhe beliefen sich jeweils die Spesen für die Verpflegung der 
Universitätsräte seit Beginn der laufenden Funktionsperiode?  

 Getränke (Mineralwasser, Orangensaft, Kaffee, Tee bei den Sitzungen) 
 
3) Auf welche Höhe beliefen sich jeweils die Spesen für Reisekosten der 
Universitätsräte seit Beginn der laufenden Funktionsperiode?  

 4.000,- Euro pro Jahr 
 
4) Auf welche Höhe beliefen sich jeweils die Spesen für Unterbringung der 
Universitätsräte seit Beginn der laufenden Funktionsperiode?  

 0 Euro 
 
5) Wurden seit Beginn der laufenden Funktionsperiode Prämien oder sonstige 
Geldleistungen zusätzlich zur Vergütung an Universitätsräte bzw. einzelne 
Universitätsratsmitglieder ausgezahlt? 

 NEIN 
 
6) Wurden seit Beginn der laufenden Funktionsperiode Aufträge der jeweiligen 
Universität, einer von ihr gemäß § 10 UG 2002 gegründeten Gesellschaft, einer 
Stiftung, eines Vereins oder einer Gesellschaft an der die Universität mittelbar 
oder unmittelbar mehr als 50 Prozent der Anteile hält an ein Uniratsmitglied bzw. 
an ein Unternehmen, eine Einrichtung oder einen Verein eines Uniratsmitglied 
vergeben? 

 NEIN 
 
7) Wie viele Unirats-Sitzungen haben seit Beginn der laufenden Funktionsperiode 
stattgefunden?  

 13 Sitzungen 
 

a. Bei wie vielen Sitzungen war der Universitätsrat vollzählig anwesend? 
 7 Sitzungen  

 
8) Welche regelmäßigen Leistungen erbringt der oder die Vorsitzende des 
Universitätsrats außerhalb der Sitzungen?  

 Teilnahme an den vom BMWFW initiierten Vorsitzenden-Treffen 
 
9) Welche räumliche Infrastruktur steht den Universitätsräten jeweils zur Verfügung? 

 KEINE 
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10) Welche personelle Ausstattung (Kollektivvertragskategorie und Stundenanzahl) 
steht den Universitätsräten jeweils zur Verfügung?  

 KEINE 
 
11) Findet eine österreichweite Vernetzung unter den Universitätsräten statt? 

 Kann von uns nicht beantwortet werden, da dies eigentlich in die Kompetenz des 
Ministeriums fällt. 
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